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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.07.2003

Rechtssatz

Hat der nach außen zur Vertretung berufene und verwaltungsstrafrechtlich Verantwortliche einer Firma das für die

Beförderung von Gefahrengut zuständige Personal entsprechend den gemäß § 2 GGBG in Betracht kommenden

Vorschriften über die Besonderheiten der Beförderung und über deren P4ichten bei Unfällen oder Zwischenfällen

belehrt, so ist er verwaltungsstrafrechtlich nicht verantwortlich. Gegenständlich hat der Beschuldigte am Tag vor dem

Transport eine entsprechende Schulung für den Lenker durchgeführt und ist er insofern seinen gesetzlichen

Verp4ichtungen nachgekommen, also für die ihm angelastete Verwaltungsübertretung nicht verantwortlich

(Einstellung des Verfahrens).
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Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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